
 

 
 

Berlin, den 02.03.2026 
 

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen der 9. Klassen, 
 

auch in der Jahrgangsstufe 10 wird neben dem Unterricht im Klassenverband zusätzlicher 
Pflichtunterricht im sogenannten Wahlpflichtfach erteilt. Die SchülerInnen, vertreten durch ihre 
Sorgeberechtigten, sind dabei verpflichtet, sich für zwei Wahlpflichtfächer zu entscheiden. 
 

Beim Wahlpflichtunterricht handelt es sich um vertiefenden Unterricht; also kein 
Förderunterricht! Jedes Wahlpflichtfach umfasst zwei Stunden pro Woche (Ausnahmen: 
Informatik und Psychologie) und in jedem Halbjahr wird jeweils eine Klassenarbeit geschrieben. 
Die Kurswahl der späteren Qualifikationsphase (Sek II) wird durch die Wahl des 
Wahlpflichtfaches nicht vorweggenommen. 
 

Ein Wechsel der Wahlpflichtfächer ist prinzipiell zum Halbjahr möglich, jedoch muss ein 
schriftlich begründeter Antrag vor den Halbjahreskonferenzen im Januar (Ausschlussfrist!) bei 
der Schulleitung vorliegen!    
 

Bei der Wahl ist folgendes zu beachten: 
 

• Die beiden Wahlpflichtfächer dürfen nicht in derselben Schiene liegen.  
• Das Wahlpflichtfach Spanisch bzw. Französisch kann nur belegt werden, wenn es bereits 

als zweite Fremdsprache gewählt wurde. 
• Das Wahlpflichtfach Englisch kann nur in einer der beiden Schienen gewählt werden. 
• Sowohl das Wahlpflichtfach Psychologie als auch Wahlpflichtfach Informatik werden 

dreistündig unterrichtet, können jedoch nicht gleichzeitig gewählt werden. 
• Sollten Informatik bzw. Psychologie nicht in beiden Halbjahren der 10. Klasse belegt 

worden sein, können diese Fächer in der Oberstufe nicht als Leistungs- bzw. 
Prüfungskurs (3./4. PF) gewählt werden. 

 

Schiene A Deutsch · Englisch · Informatik · Chemie · Physik · Biologie · Latein 

Schiene B Mathematik · Englisch · Französisch/Spanisch · Geschichte ·  
Politikwissenschaft · Geografie · Psychologie · Kunst · Musik 

 

Sofern der Erstwunsch nicht realisierbar ist, weil entweder zu viele oder zu wenige 
SchülerInnen sich für dieses Wahlpflichtfach interessieren, erfolgt nach schulorganisatorischen 
Möglichkeiten die Erfüllung des Zweitwunsches. 
 

Die Abgabefrist des vollständig ausgefüllten Abschnittes ist Mittwoch, den 11.03.2026 per E-
Mail (b.barisic@cfvsiemens.de) oder persönlich im Raum F8 (Mittelstufenkoordination). Sollte 
bis dahin kein Abschnitt vorliegen, erfolgt eine Zuteilung durch die Schule. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Schulleiterin  
(C. Kremer) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Name, Vorname: ______________________________________________                                                          Klasse: _____________ 
                                      (der Schülerin/des Schülers) 
 

  Erstwunsch  Zweitwunsch 
Schiene A   

Schiene B   

 
Berlin, den _________________                                                                         ________________________________________________ 

Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 

mailto:b.barisic@cfvsiemens.de

